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Satyavan
Es handelt sich bei dir und der Waldorfschule ja um eine privatrechtliche Beziehung. Da in der
Bundesrepublik Vertragsautonomie herrscht und die im Vertrag vorgesehene Sperrfrist nicht
sittenwidrig ist, ist die Klausel m.E. rechtens; wenn die Waldorfschule den Punkt nicht
verhandeln will und du nicht auf den Vertragsabschluss verzichten willst, wird die Sache darauf
hinauslaufen - gleichgültig, ob das bei anderen Vertragslehrern so gehandhabt wird oder nicht.

Wenn du noch in der Entscheidungsphase bist, würde ich dir DRINGEND davon abraten, eine
Ausbildung zum Waldolflehrer zu machen. Inhaltlich stehen sich die Ausbildung zum Waldorf-
Lehrer und zum richtigen Lehrer so gegenüber wie eine Ausbildung zum Astrologen und ein
grundständiges Astronomie-Studium. Außerhalb des Waldorf-Klüngels kannst du mit der
Ausbildung keinen Blumentopf gewinnen, du verschwendest nur Jahre deines Lebens darauf,
dich an diesen dubiosen Verein zu binden.

Nele
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https://www.lehrerforen.de/thread/40393-bezahlte-lehrerausbildung-und-
verbindlichkeiten/?postID=361152#post361152

https://www.lehrerforen.de/wcf/user/17266-satyavan/
https://www.lehrerforen.de/thread/40393-bezahlte-lehrerausbildung-und-verbindlichkeiten/?postID=361152#post361152
https://www.lehrerforen.de/thread/40393-bezahlte-lehrerausbildung-und-verbindlichkeiten/?postID=361152#post361152

